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Vollzug tiergesundheitsrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest;  
Ausbruch der Geflügelpest im Gebiet der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau; 
Aufhebung der angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltungen in der Sperr-
zone des Landkreises Fürstenfeldbruck 
 
 
Das Landratsamt Fürstenfeldbruck erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom 12.03.2026 (Amtsblatt 

Nr. 07) zur Errichtung einer Sperrzone, bestehend aus einer Schutzzone und einer Überwa-
chungszone, sowie zur Einhaltung von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen für Geflügel in der 
Sperrzone, wird aufgehoben.  
 

2. Kosten werden nicht erhoben. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gemacht. 

 
 
Fürstenfeldbruck, 13.04.2026 
 
Foerst 
Oberregierungsrätin 
 
 
 
H i n w e i s: 
 

• Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende 
Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Veterinäramt Fürstenfeldbruck aus. Sie kann 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Karmasin 
Landrat 
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